
Testamentarische Verfügung und Vermächtnis

Wie kann ich über meinen Tod hinaus wirksam 
sein, wie kann mein Lebenswerk dauerhaft einem 
sinnvollen Zweck zugeführt werden? 

Diese Fragen stellen sich besonders Menschen, 
die keine Erben haben und deren Vermögen ohne 
Testament an den Staatshaushalt fallen würde. 
Große gemeinnützige Organisationen mit einem 
hohen Verwaltungsaufwand und anonymer Struk-
tur bieten oft nicht die Gewähr, dass das Erbe 
nach den Intentionen der Erblasser zielgerichtet 
eingesetzt wird. 
Ein Vermächtnis zu Gunsten der Stiftung 
"UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Lorsch" bietet 
die Sicherheit, dass das vererbte Vermögen als 
Stiftungskapital quasi für alle Zeiten gemeinnützig 
eingesetzt wird. 

Wir freuen uns auf 
Ihre Unterstützung!

Konto der Stiftung
UNESCO-Weltkulturerbe 
Kloster Lorsch:
Volksbank eG Darmstadt
Kreis Bergstraße
BLZ 508 900 00
Kto-Nr. 588 850 6

Informationen:

Stiftung UNESCO-Weltkulturerbe
Kloster Lorsch 
Adalherhaus, Postfach 1313
D-64649 Lorsch
post@kuratorium-weltkulturdenkmal.de
www.kuratorium-weltkulturdenkmal.de
Fax: (0 62 51) 58 71 40

Spendenkonten:

Kuratorium Weltkulturdenkmal
Kloster Lorsch e.V. 
Sparkasse Lorsch
BLZ 509 500 68
Kto-Nr. 204 999 7

Volksbank eG Darmstadt
Kreis Bergstraße
BLZ 508 900 00
Kto-Nr. 414 813 07

Conventssiegel des 
Klosters Lorsch. 

Aus der Mitte 
des 14. Jhr.
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Die Gremien der Stiftung "UNESCO-Weltkultur-
erbe" sowie Fachleute in den Entscheidungsgre-
mien garantieren, dass kulturell sinnvolle Projekte 
wie zum Beispiel die Museumspädagogik an der 
Welterbestätte gefördert werden. Die "schlanke" 
Struktur der Stiftung und ein hohes Maß an ehren-
amtlichem Engagement sichern, dass die Erträge 
des Kapitals ihrem eigentlichen Zweck nahezu un-
geschmälert zugute kommen können. Auch kön-
nen die Erblasser selbst definieren, welchen Zwe-
cken die Erträge ihres hinterlassenen Vermögens 
ganz oder teilweise zugeführt werden. 

Ein Vermächtnis zugunsten des Kapitalaufbaus 
der Stiftung ist also bürgerschaftliches Engage-
ment mit Langzeitwirkung, eine Form von Bürger-
sinn, der weit über den Tod hinaus Früchte trägt.

Sprechen Sie mit uns darüber. 
Unsere Fachleute beantworten gerne Ihre 
Fragen in einem vertraulichen Gespräch.

www.kuratorium-weltkulturdenkmal.de



Werden Sie Gründungsstifter 
in der Stiftung UNESCO-Weltkulturerbe 
Kloster Lorsch

Eine sehr wichtige Rolle für die deutsche Kulturge-
schichte spielt das ehemalige Benediktinerkloster 
Lorsch. Viele Städte und Gemeinden verdanken ihre 
Ersterwähnung dem Codex des Kloster Lorsch. Die 
mit dem Kloster eng verbundene ehemalige Schutz-
burg Starkenburg in Heppenheim gab unserer Regi-
on den Namen. Deshalb wurde das Kloster Lorsch im 
Jahre 1991 in die von der UNESCO geführten Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen.

Engagierte Bürger unserer Region gründeten 1998 
den überregionalen Verein "Kuratorium Weltkultur-
denkmal Kloster Lorsch". Mit der von diesem Verein 
insbesondere geförderten Museumspädagogik wurde 
ein deutschlandweit beachteter und preisgekrönter 
Erfolg erzielt. 
Die weltweit erste und einzigartige UNESCO-Partner-
schaft zwischen Klöstern aus Armenien, der Schweiz 
und Korea wurde von Lorsch innitiiert. 

Als konsequente Weiterentwicklung 
wurde von privaten Stiftern die Stiftung 
„UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Lorsch“ 
gegründet

Zweck der Stiftung ist die Förderung von im Zusam-
menhang mit dem UNESCO-Weltkulturerbe Kloster 
Lorsch stehenden Projekten sowie von Aktivitäten, die 
die europäische Bedeutung dieser Welterbestätte und 
ihrer kulturellen Aspekte unterstreichen. 
Dazu gehörten organisatorische Projekte und die Öffent-
lichkeitsarbeit. Der Stiftungszweck umfasst auch die 
Förderung von Maßnahmen, die in unmittelbarem histo-
rischen Kontext stehen oder die Funktion des Klosters 
Lorsch als UNESCO – Weltkulturerbe unterstützen.

Die Stiftung leistet einen wichtigen Beitrag zur Völker-
verständigung durch internationale Netzwerke, indem 
sie über Kooperationsverträge und Partnerschaften mit 
anderen Welterbestätten, zumal in anderen Ländern, die 
Bemühungen zur internationalen Verständigung und zur 
Kultur des Friedens unterstützt.

So werden Sie Stifter:

Wenn Sie unser Weltkultur-
denkmal als Stifter unterstüt-
zen wollen, können Sie dies 
ab einem Betrag von EUR 
1000 tun, natürlich unabhän-
gig von Ihrem Wohnort. So 
werden Sie Stifter auf unbe-
grenzte Zeit. Überweisen Sie 
den Betrag auf das Konto der 
Stiftung. Wichtig: schreiben 
Sie als Verwendungszweck 
"Zustiftung" und gut lesbar 
Ihre Adresse. Wir melden uns 
umgehend bei Ihnen.

Möglich sind auch Spenden. 
Diese sind ebenfalls steuerbe-
günstigt, gehen an den Förder-
verein "Kuratorium Weltkul-
turdenkmal Kloster Lorsch e.V." 
Hier kann der Betrag sogleich 
für Förderzwecke verwendet 
werden, während bei der Stif-
tung das eingebrachte Kapital 
erhalten wird und nur die Er-
träge ausgeschüttet werden.

Gerne stehen wir für Fragen 
und auch Anregungen bei ei-
nem persönlichen Gespräch 
zur Verfügung.

Möchten Sie sich kulturell engagieren, dann laden wir 
Sie ein, sich als Gründungsstifter an diese auf „ewig“ 
angelegten Stiftung durch eine Gründungsstiftung oder 
einer späteren Zustiftung zu beteiligen. Alle Stiftungen 
und Zustiftungen werden in einem Gründungsbuch do-
kumentiert. Ab einer Stiftung von 15.000 Euro werden 
Sie automatisch Mitglied der Stifterversammlung.

Stiftungen werden steuerlich begünstigt; der gestiftete 
Betrag wird von Ihrem zu versteuernden Einkommen 
abgesetzt. Als Stifter tragen und unterstützen Sie nicht nur 
das Weltkulturerbe, sondern setzen auch gesellschaftspo-
litische Zeichen. Von Ihrem Engagement geht ein publi-
kumswirksames Signal aus, sich nicht nur auf den Staat 
als Träger unserer Kultur zu verlassen.

Sie müssen nicht reich sein, um dieses Zeichen zu set-
zen. Auch kleine Beträge können in ihrer Summe eine 
große nachhaltige Wirkung erzielen.

Torhalle Kloster Lorsch

Stiftung UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Lorsch

Kuratorium Weltkulturdenkmal
Kloster Lorsch


